
Handlungsschema	
Folgende	Handlungsschritte	müssen	bei	jedem	Verdacht	auf	Kindeswohlgefährdung	

nach	§	8a	SGB	VIII	erfolgen:

Verdacht	auf	Kindeswohlgefährdung	durch	gewichtige	Anhaltspunkte

Dokumentation	
(schriftliches	Festhalten	von	Anhaltspunkten,	Beobachtungen	und	Äußerungen)

Rücksprache,	kollegiale	Beratung,	Überprüfung	(4-Augen-Prinzip)
mit	Schulleitung,	Vertrauensperson/en	und	ggf.	Kollegium

Kann	eine	Gefährdung	nicht	ausgeschlossen	werden:
Hinzuziehung	einer	„insoweit	erfahrenen	Fachkraft“

Gemeinsame	Gefährdungseinschätzung
(Risikoeinschätzung)

Keine	Hinweise	auf
Kindeswohlgefährdung,
Ende	des	Verfahrens

Akute	Kindeswohl-
gefährdung

Kind	kann	nicht	nach	Hause
gelassen	werden,	Fallübergabe

an	das	Jugendamt

Gefährdung	bzw.	
Risikoeinschätzung	
im	Gefährdungs-/	
bzw.	Graubereich

Risiko	einer	Gefährdung
wird	weiterhin	gesehen,

Verdacht	ist	erhärtet

Kindeswohlgefährdung
nicht	ausgeschlossen

Elterngespräch	führen:
„gemeinsamer	Blick	auf	das

Kind“,	auf	Beratungs-
möglichkeiten	hinweisen,

Verabredungen	treffen

Gespräch	mit	den	Erziehungsberechtigten	vorbereiten,
Coaching	durch	„insoweit	erfahrene	Fachkraft“	möglich

Gespräch	mit	den	Erziehungsberechtigten	führen:	Kooperations-
bereitschaft	der	Eltern	klären,	verbindliche	Vereinbarungen	mit	

den	Eltern	treffen	und	diese	schriftlich	festhalten

Verabredung	zur	
Überprüfung,	

ob	die	Entscheidung	
sinnvoll	ist	/	war

Bei	Folgetreffen	gemeinsam	mit	den	Erziehungsberechtigten
Kooperationswillen	und	-fähigkeit	überprüfen

Entwicklung	ist	zu	erkennen
In	Kontakt	bleiben,	weitere	

Termine	vereinbaren

Keinerlei	Entwicklung	
ist	zu	erkennen

Kooperation	gelingt	eher	nicht

ggfs.	erneute	
Risikoeinschätzung

Fallübergabe	an	das	Jugendamt	(Eltern	zeitgleich	informieren)
oder	Eltern	nehmen	selbst	Kontakt	zum	Jugendamt	auf	(Nachweis)

Achtung:	Bei	Verdacht	auf	sexuellen	Missbrauch	ist	vor	einem	Gespräch	mit	den	Eltern
																	immer	eine	externe	Beratung	hinzuziehen.


